
 
 
Bekanntmachung gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Aufstellung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften „Oberes Stück“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Lauf hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.05.2023 be-
schlossen, den Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Oberes Stück“ aufzustel-
len. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften „Oberes 
Stück“ wird die Steuerung der innerörtlichen Entwicklung angestrebt. 
 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Ein Umweltbericht nach § 2a 
BauGB ist nicht enthalten. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften 
ergibt sich aus der abgedruckten Planskizze. 
 

 
 
Lauf 
 
Bettina Kist 
Bürgermeisterin 
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